
1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnraummangel im Landkreis 

Anfrage der AfD-Fraktion 

 

 

 

Nach Medienberichten lebten im Dezember 2023 rund 3.500 Flücht-
linge im Landkreis in Gemeinschaftsunterkünften, die der Landkreis 
selbst betreibt oder angemietet hat. 2.000 Flüchtlinge haben nach 
Beendigung ihres Asylverfahrens ein Bleiberecht und müssten ei-
gene Wohnungen beziehen. (Quelle: FR) 

Es ist bekannt, dass sowohl Landkreis als auch Kommunen, auf die 
die Menschen mit Bleiberecht verteilt werden, nach geeignetem 
Wohnraum suchen. Dieser umfasst Wohnungen, Ein- bzw. Mehrfa-
milienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften.  

In der Vergangenheit und aktuell gab und gibt es bereits Wohnimmo-
bilien, die von Privatbesitzern an den Landkreis vermietet werden.  

Nicht immer läuft die Konstruktion – Landkreis als Mietnehmer – rei-
bungslos. So werden nach Berichten von Betroffenen bspw. Schä-
den an den vermieteten Objekten nur schleppend oder gar nicht 
durch die Kreisverwaltung bearbeitet. Weitere Probleme gibt es bei 
Nebenkostenabrechnungen, die von der Kreisverwaltung offenbar in 
einigen Fällen nur geschätzt und nicht vollständig beglichen werden. 

Es ist hier explizit nicht von Wohnobjekten die Rede, bei denen die 
Kommunen des Landkreises Mietnehmer sind. 
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Die AfD-Fraktion stellt die folgenden Fragen: 

1. Wie viele Wohnobjekte hat der Landkreis derzeit insgesamt ange-
mietet? Bitte aufschlüsseln nach Wohnungen, Einfamilienhäusern, 
Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern, Doppelhaushälften sowie 
Gewerbeimmobilien, die als Wohnraum genutzt werden. 

2. Wie viele der unter Frage 1 erfragten Wohnobjekte wurden von 
Privatbesitzern angemietet? Bitte aufschlüsseln nach Wohnungen, 
Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern und Dop-
pelhaushälften. 

3. Wie viele der unter Frage 1 erfragten Wohnobjekte wurden von 
gewerblichen Anbietern angemietet? Bitte aufschlüsseln nach Woh-
nungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften sowie Gewerbeimmobilien, die als Wohnraum 
genutzt werden. 

4. Wer wohnt in den durch den Landkreis angemieteten Wohnobjek-
ten? Bitte aufschlüsseln nach Migranten mit Bleiberecht, Ukrainern 
und bedürftigen Bürgern des Landkreises. 

5. Aus welchen Gründen gibt es Verzögerungen bei der Behebung 
von Schäden bzw. Nichtbearbeitung von Schadensmeldungen durch 
die Kreisverwaltung?  

6. In wie vielen Fällen kam bzw. kommt es seit 2021 zu solchen Prob-
lemen (s. Frage 5)?  

7. Wie viele offene Schadensmeldungen an oder in den angemiete-
ten Wohnobjekten gibt es derzeit? 

8. Wie lange dauert die durchschnittliche Bearbeitung und Behebung 
von gemeldeten Schäden an oder in den angemieteten Wohnobjek-
ten? 

9. Auf welcher Basis und durch wen werden die Nebenkostenab-
rechnungen der angemieteten Wohnobjekte durchgeführt? 


